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Gemeinde Sankt Kathrein am Offenegg 
Dorf 2 | 8171 St. Kathrein am Offenegg | Bezirk Weiz 

www.st-kathrein.at 
 

Zl: 004-1/8-2025 

 
 

Auszug aus der Verhandlungsschrift 
 
 

der teilweise öffentlichen Sitzung  
 

des Gemeinderates vom 11.12.2025 
 

im Medienraum St. Kathrein am Offenegg 
 
 

Beginn der Sitzung:    19:00 Uhr 
 

Ende öffentlicher Teil:    23:00 Uhr 
 

Beginn nicht öffentlicher Teil:   23:00 Uhr 
 

Ende der Sitzung:     23:36 Uhr 
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Die Einladung erfolgte nachweislich am 03.12.2025 
 

an die 15 Gemeinderäte der Gemeinde St. Kathrein am Offenegg  
per E-Mail und per Intranet. 
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Entschuldigt: GR Spreitzhofer Christian 
Unentschuldigt: niemand 
Weiters anwesend: niemand 
 
Protokollführer: Schirgi Reinhard 
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1. 

Eröffnung u. Begrüßung 
Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
Bgm. Ing. Straßegger Manfred 

eröffnet pünktlich die GR-Sitzung, begrüßt die anwesenden 13 Gemeinderäte und die Zuhörer.  
 
 
Der Bürgermeister stellt folgendes fest: 
 

a) Die Sitzung wurde ordnungsgemäß einberufen. 
b) Die Verständigung gemäß der vorliegenden Einladung ist an alle Mitglieder des Gemeinderates schriftlich (per E-Mail und 

Intranet) erfolgt und wurde am gleichen Tag öffentlich an der Amtstafel kundgemacht. 
c) Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

 
 

14. Deckungskreise 
GZ: VA-DK-900/1/8-2025) 

 
Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Mittelverwendungen  
 
Das verfassungsrechtliche Gebot der qualitativen Budgetspezialität besagt, dass Deckungsvermerke im Voranschlag (nur) dort zulässig sind, wo die 
Zusammenfassung den Erfordernissen der Spezialisierung der Ansätze ihrer Art nach nicht widerspricht. 
 
Die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idF BGBl. II Nr. 17/2018 (VRV 2015) brachte in den §§ 2 sowie 
4 bis 12 wesentliche zu beachtende Vorgaben für die Erstellung eines Voranschlages. So besteht ein Voranschlag unter anderem aus dem 
Ergebnisvoranschlag und dem Finanzierungsvoranschlag jeweils nach der Gliederung des § 6 VRV 2015.  
 
Gemäß § 6 Abs. 3 VRV 2015 haben die Gemeinden ihren Voranschlag nach den folgenden Kriterien zu gliedern:  
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